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und besser arbeiten lernen uud so ;n Arbeitslust, Brod und Achtung
kommen. (Schluß folgt.

Die Realschulen.

(Fortsetzung.)

ES ist bemerkt worden, daß in Francke's Annalen verschiedene Realien

gelehrt wnrden, als Botanik, Drechseln u. s. w. Gellte nicht Semlcr,
welcher als Dozent bei der Universität Halle, als Prediger und Inspektor
der deutschen Schnlen dem A. H. Francie so nahe stand, sollte er uickit

durch seinen pädagogischen RcaliSmnS auf das Lehrwescn im Waisenhause

nnd Pädagogium Einfluß geübt haben? Merkwürdig bleibt es, daß aus

Francke's Schule Johann Jnlins Hecker hervorging, der im Jahre 1747

die erste bedeutende deutsche Realschule iu Berlin stiftete uud ebeuso

Hecker's Nachfolger als Direktor dieser Schnle : Joh. Elias Silberschlag.
Wir müssen bei Betrachtung dcs stärker und stärker auftretenden

Realismus zweierlei unterscheiden. Einmal sing man an, die bisher durch

die Sprachstudien gan; unterdrückten Realien richtiger zn würdigen nnd

suchte sie in die gelehrten Schulen einzuführen: andrerseits aber drang
sich die Ueberzeugung anf, daß mau deu Unterricht anf diesen Schnlen

nur für die zum gelehrten Stande vorzubereitenden Kuabeu augemessen

eingerichtet, nnr diese berücksichtigt, alle übrigen Schüler abcr genöthigt
habe, Dinge zu lernen, ja, oberflächlich zn treiben, welche sie in ihrem
folgenden Leben nicht brauchen könnten. Es war klar, daß für diese uicht-

studirenden Schüler manche Realkenntnisse weit wünschcnSwerther seien,

als bloße ziellese Anfänge im Latein. Daranf weist schon das mitgetheiltc
Votum der Berliner Akademie über Scmler hin. Hiermit übereinstimmend

schrieb Rektor GeSner in Rotenburg um das Jahr 1720: »Die
eine Klasse, welche nicht studirt, sondern entweder cin Handwerk, oder die

Kaufmannschaft oder den Soldateustand crwehlet, muß man im
Schönschreiben, Rechnen, MathcsiS, Bricfschreibcn, Geographie, Weltbeschreibung

und Historie unterrichten. Tie andere Classe machen die Studirenden

auS.« Schöttgeu, Rektor iu Dresden, schrieb 1742 einen »Unvorgreif-
lichen Vorschlag, wegen eincr besoudern Klasse in öffentlichen Stadtschulen."

Jn dieseu Schulen, sagt cr, sci AllcS auf Erlernung des Latein gerichtet,

Kinder, »welche unlatcinisch bleiben wollen», lasse man ganz aus der Acht.

-Sic müßten dcn Donat und die Grammatik mitlcrnen, welche für sie



— 789 —

unnütz; Sachen dagegen, die Handwerkern, Künstlern, Kaufleuten dienlich,
würden nicht getrieben. Was es diesen hülfe, wenn sie gelernt : aràrax,
«àx :c. Stadt nnd Land brauchten nicht bloß lateinische Lente, auch

andere. Darum räth er ebenfalls, für diese eine besondere Klasse zu

stiften. — „Mein Vorschlag, schließt er resignirend, ist schon verworfen,
ehe ich ihn ans Tageslicht gebracht. Aber was liegt daran ist- er

jetznnd noch nicht reif, so wollen wir warten, bis seine Zeit kommt."

Auch der Prenzlauer Rektor Wenzkh schrieb im Jahr 1751 eine

Abhandlung, „daß die Realschulen noch gemeiner sehn könnten und müßten,"
und der eben so gelehrte als umsichtige Joh. Matthias GeSner äußerte

sich um das Jahr 1753 also: »Es ist eiu gemeiner Fehler der meisten

Schulen, daß man in denselben nnr anf diejenige sicher, welche sogenannte

Gelehrte von Profession werden wollen und in dieser Absicht von allen

jungen Leuten durch die Bank ein vollkommenes Vermögen in der

lateinischen Sprache fordert. — Hingegen wird meistentheils dasjenige
versäumt, was im gemeinen bürgerlichen Lebeu bei Künsten uud Professionen,

in Hof- und Kriegsdiensten unentbehrlich oder doch nützlich ist. Ein

wohl angelegtes Ghmnasium hingegen muß diese Eigenschaft und Einrichtung

haben, daß die Jugeud von allerlei Extraktion, Alter, Beschaffenheit

und Bestimmung, ihre Rechnung dabei finden und zum gemeinen Nutzen

in demselben bereitet werdeu könne. Es wird demnach die Jngend in

Ansehung ihrer künftigen Lebensart in 3 Klaffen eingetheilt, 1) die zu

Handwerken, Künsten uud zur Kaufmannschaft augehalten werden, 2) die

ihr Glück im Krieg oder bei Hof machen, nnd 3) die beim Studiren
bleiben und auf Universitäten gehen sollen."

So forderten viele tüchtige Männer, daß man nicht einseitig und

ungerecht nur für die Bildnng Studirender sorgen, sondern auch Kinder,

„welche unlateinisch bleiben wollten" berücksichtigen müsse. Allein es war
eine schwer zu beantwortende Frage: wie dieß anzugreisen sei?

Nach Gesner's Ansicht hatte jedes Ghmnasinm die Aufgabe, jene

ganz verschiedenen Arten von Schülern zu bilden. Es leuchtet ein, wie

schwer diese Ausgabe zu lösen sei, wie man, beim Streben höchst disparaten

Forderungen zn genügen, Gefahr lanfe, keiner zn genügen nnd ganz

charakterlos zu werden.

Warum aber diese gemischten Schulen, fragten Andere? Wäre es

nicht besser, wo uicht für alle und jede einzelnen, doch für die Masse der

nichtstndirenden Stände eigene Unterrichtsanstalteu zu errichten? Diese

Fragen mußten sich um so mchr ausdrängen, als späterhin die Benrir-
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ruiig auf den Gymnasien durch das Verfolgen verschiedenartiger Zwecke

und zugleich die Ueberzeugung wuchs daß jede Schnle nur Sin Prinzip,
Ein Ziel, Einen Charakter haben müsse.

Die Geschichte der Berliner Realschule ist iu dieser Hinsicht sehr

lehrreich, sie gibt uns eine Folge von Versuchen, die humanistischen Studien

mit den Realstudien, die Bildung studirender und nichtstudirender

Schüler zu vereinigen und in Harmonie zu bringen.
(Schluß folgt.)

Ein Blick in das österreichische Schulwesen.

Die Schuseinrichtung.

(Schluß.)

<i. Besoldung. Auf dem Lande soll jeder Schullehrcr wenigstens

130, jeder Gehülfe wenigstens 70 Gulden alö Gehalt (gesetzliche Congrua)

empfangen. Erledigte Meßncr-, Organisten- und Chorregentenstellen sollen

den Schullehreru zugewendet, deren reines Ertragnis? aber in ihren Gehalt
eingerechnet werden. Das Schulgeld soll, wo es möglich ist, in Gemcinde-

bei träge umgewandelt werden. Tis Naturaleinkünfte sind in gnter Qualität

zu entrichten, oder nach dem Landpreise zu bestimmen; willkürliche,

zufällige Geschenke sind nicht in Anschlag zu bringen, Kleinigkeiten, z. B.
Eier, Würste sind als Geschenke anzusehen. Holz zur Schulbeheizung darf
nicht als Einkommen des Schullehrers berechnet werden. Entstehen

Beschwerden zwischen Lehrern und Gemeinden über das Schuleinkcmmen, so

sind dieselben allzeit nur anf dem politischen (administrativen) und nicht

ciuf dem Rechtswege abzuthun. Steht ein Schullehrer mit seinem

Einkommen unter der gesetzlichen Congrua, so tritt zur Ergänzung derselben

für den Fall, daß sie anderswie durchaus nicht aufgebracht werden kann,

der allgemeine Schulfond als Dotant ein.

Den Schullehreru ist im Interesse des Dienstes zwar der Betrieb
eines Gewerbes, keineswegs aber ein erlaubter Nebenverdienst in freien

Stunden verboten, vielmehr ist ihnen nahe gelegt, sich für den Dienst
eines Rechnungsführers einer Gemeinde zu qualifiziren. Den Ehegattinen

der Schullehrer ist gestattet, irgend eine freigegebene Beschäftigung', alS:

Verfertigung weiblicher Handarbeiten, Handel mit Victnalien, Unschlitt-
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